
 

  

 
Leihvertrag 

zwischen 

der Stadt Oldenburg (Oldb), Amt für Teilhabe und Soziales, 
vertreten durch Lena Haddenhorst oder Friederike Oltmer 

-im folgenden Leihgeberin genannt- und 

________________________ 
________________________ 
________________________ 

- im folgenden Leihnehmerin genannt – wird folgender Leihvertrag geschlossen. 

§ 1 Überlassung 

1. Die Leihgeberin stellt der Leihnehmerin den Alterssimulationsanzug GERT leihweise zur 
Verfügung und gestattet der Leihnehmerin den Gebrauch dieses Anzuges. 
 

1.1 In der Ausleihe enthalten, ist das Brillenset. 
 1.2 Zusätzlich wird ein Roll-Up für die Öffentlichkeitsarbeit mitausgeliehen.  

 
2. Der Gesamtwert des Leihobjektes beträgt: 2.600,00 € 
 
3. An dem Objekt dürfen keine irreversiblen Veränderungen vorgenommen werden. 
 
4. Das Leihobjekt darf nur mit vorheriger Genehmigung der Leihgeberin, zur Nutzung an 
unberechtigte Dritte, weitergereicht werden. 

§ 2 Zweck der Leihe 

Der Zweck der Leihe ist folgender: 

_____________________________________________________________________________ 
  



 -2- 

§ 3 Leihzeit 

1. Die Leihzeit beginnt mit der Ausgabe des Leihobjektes an die Leihnehmerin am _________ 
und endet zeitlich befristet am __________ mit der Rückgabe des Leihobjektes bei der 
Leihgeberin. 

2. Wird das Leihobjekt nicht dem zu unter Absatz 1 genannten Zeitpunkt an die Leihgeberin 
zurückgegeben, kann die Leihgeberin Schadensersatz verlangen. 

§4 Leihgebühr 

Für den Verleih erhebt die Leihgeberin nach § 598 BGB keine Leihgebühr. 

§ 5 Sorgfaltspflicht und Haftung bei Schäden 

1. Die Leihnehmerin verpflichtet sich zu besonderer Sorgfalt im Umgang mit dem Leihobjekt. 
Sie darf von der Sache nur im vereinbarten zweckentsprechenden Umfang gemäß § 2 
Gebrauch machen. Sollte das Leihobjekt durch unsachgemäße Behandlung beschädigt 
werden, dann haftet die Leihnehmerin für den entstandenen Schaden, es sei denn, sie 
beweist dass die Beschädigung nicht auf eigenem oder dem Verschulden Dritter beruht, die 
die Sache mit ihrer Zustimmung benutzen. Dies gilt auch bei Verlust. 

2. Jede Beschädigung (oder Verlust) muss dem Leihgeber unverzüglich schriftlich angezeigt 
werden. 

Oldenburg, den _______________ 

Unterschrift Leihgeberin ____________________________ 

Unterschrift Leihnehmerin.__________________________ 
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